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aus seiner dein allgemeinen Wohle dienenden Wirksamkeit in die einige

Heimat abberufen »norden. Er ist das Opfer seiner Berufstätigkeit, seiner

fast übermenschlichen Arbeit geworden. Für den Mann mit den stahlharten
Gliedern gab es keine Ermüdung, und er gönnte sich daher auch keine

Ruhe. Allein die Folgen fortgesetzter Überanstrengung blieben nicht aus;.
sie stellten sich an innern Organen ein.

Der Tod Lussis bedeutet für das Forstwesen Nidwalderw einen »

schweren, vorläufig gar nicht zu ersetzenden Verlust.
Von der allgemeinen Trauer der Bevölkerung um den Dahingeschie--

denen zeugte die zahlreiche Beteiligung von Behörden und Volk an» Leichen- -

begängnis. Revierförster Lnssi hat sich bei seinen Mitbürgern, seinen,

Freunden und Fachgenossen ein unauslöschliches ehrenvolles Andenken »

gesichert. Möge dies seinen schwergeprüften Angehörigen ein Trost sein!

JorftLiche Hlcrchrichten.

Bund.
Herrn Hermann Knnchel von Tscheppach (Kanton Solothurn),,,

seil 1908 Assistent der Zentralanstalt für das forstliche Versuchswesen,,,
ist von der Eidgen. Forstschule die Würde eines Doktors der tech- -

nischen Wissenschaften verliehen worden; die Dissertation lauteten,
„Spektrophotometrische Untersuchungen im Walde" und ist im 1. Heft it
des XI. Bandes der Mitteilungen der Zentralanstalt erschienen.

Die Nationalparktommission wurde wie folgt bestellt,

Präsident, Dr. Paul Sarasin in Basel, Präsident des schweizer. Bundes s

für Naturschutz, Oberst Dr. Bühlmann, Nat.-Rat in Großhöchstetten,
M. Decoppet, Eidgen. Oberforstinspektor in Bern, vr. Casimir de Candolle le

in Genf und Stephan Brunies in Basel, Sekretär des schweizer. Bundes >s

für Naturschutz.

Kantone.
Lern. Zum Forstmeister der Forstinspektion Oberland wird gewählt 1t

Herr F. Marti in Jnterlaken, seit 1882 Oberförster des zweiten m
bernischen Forstkreises Jnterlaken.

Herrn Forstmeister R. Puls er in Bern wird die Forstinspektion m
Jura definitiv übertragen.

5SlStI)UtN. Zum Stadtoberförster von So lothurn wirdrd
Herr Kreisoberförster L. de Torrents in Balsthal (seit 1909 in in
dieser Stellung) gewählt.

Zum Kantonsforstadjnnkten an Stelle des zum Kreisobcr->r-
förster in Balsthal vorgeschlagenen Herrn M. Egert wird gewählt Herr rr
Gustav Siebenmann von Aarau.
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ÄäM8. Zum Forstittspektor des I. Forstkreises Brig
wird an Stelle des zurückgetretenen Herrn G. Uttinger gewählt Herr
Otto Müller, bisher Kantonsforstadjunkt in Stans.

Zum F o r stin s pekto r des V. K reises M a rtig n y, an Stelle
des nach Freiburg gewählten Herrn I. Darbellay, wird ernannt Herr
H, Piguet, bisher Kantonsforstadjunkt in Sitten.

Wücherclnzeigen.
Bei der Redaktion eingegangene Literatur. — Besprechung vorbehalten.

ver plenterwsia unck «eine Seaeutung kür clie FoiZtwirtZchsl« cker Segcnivatt.
Von R. Balsigcr, Forstmeister, Als Manuskript gedruckt, Bern, Buchdruckern

Büchler à Co., 1914.

In einer 193 Seiten in Oktavformat umfassenden Schrift Hai der Verfasser die

teilweise in der „Schweizerischen Zeitschrift für Forstwesen" erschienenen Aufsätze über
den Plenterwald gesammelt, um sie einem kleineren Leserkreis im Zusammenhang dar-
zubieten. Unter dem Titel stehen nämlich die Worte „als Manuskript gedruckt"; die

Schrift erscheint also leider nicht im Buchhandel. Die Freunde des Plentcrwaldes
müssen die allzu große Bescheidenheit des Herrn Verfassers bedauern; den» seine Schrift
enthält eine solche Fülle von Beobachtungen und Erfahrungen, die zugunsten des Plenter-
Waldes sprechen, daß sie sicher nicht verfehlen würde, weite Kreise über diese Betriebs-
art besser aufzuklären und von ihren mannigfaltigen Vorteilen zu überzeugen. Es ist

zwar nicht daran zu zweifeln, daß die in zwei Jahrgängen unseres Vcrcinsorgans
erschienenen Aufsätze vieles zu einer richtigeren Beurteilung des Plenterwaldes bei-

getragen haben, aber zusammengefaßt in die vorliegende Broschüre, ist ihre Wirkung
zweifellos stärker und nachhaltiger. Wie gerne nimmt man die hübsch ausgestattete, mit
drei prächtigen Plenterwaldbildern illustrierte Schrift zur Haud, um sich bald in dieses,

bald in jenes Kapitel zu verliefen, und wir schulden dem Verfasser Tank, daß er uns
dieses Studium so leicht und angenehm gemacht hat.

In sechs Kapiteln behandelt der Verfasser: „Die Plcnterwirtschaft als Lichtwuchs-

betrieb", „die Verfassung eines Pleuterbcstandcs", „die Betriebsordnung im Plenter-
ivald", „der Fcmelbelrieb als Reiucrtragswirlschaft", „der Plcnterwald im Privntbesitz"
und „der Plenterwald als Schutzwald", um dann noch einige „Schlußbetrachtungen"
daran anzuknüpfen.

Herr Forstmeister Balsiger hat bei seinen Erörterungen vorwiegend die Plenter-
Waldungen des Emmentals und der angrenzenden bernischen Gebiete im Auge, in denen

die Weißtannc die Hnuptholzart bildet. Was er uns über die Verfassung der Plenter-
bestände und die Betriebsordnung und Reinerträge des Plenterwaldes mitteilt, gründet
sich hauptsächlich auf die im genannten Waldgebiete zu Tarationszwecken vorgenommenen
umfangreichen Auszählungen und Zuwachsermittlungen und auf die erzielten Wirt-
schaflsergebnissc. Zum Vergleiche zieht er aber auch die von Forstinspektor Biollcy im
Forstkreis Couvet und die im badischen Schwarzwald nachgewieseneu Erträge des

Plenterwaldcs herbei. Der Verfasser stützt also sein Urteil über die wirtschaftliche

Leistungsfähigkeit dieser Betriebsart auf ein kritisch gesichtetes Zahlenmaterial, wodurch
seine Arbeit von manchen modernen Erzeugnissen der Fachliteratur, in denen der Wirt-
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